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NOTIZEN [BEAT II . ZURLAUBEN] UEBER DIE VERWALTUNGSREFORMEN IN

DEN GEMEINEN HERRSCHAFTEN

Gemäss dem Vertrag von 1632 gebe es [in den Gemeinen Herrschaf¬
ten ] keine Parität , sondern die [kath . ] Religion sei privile¬
giert und die andere [neugl . ] nur geduldet . Als Beispiel einer
Aemteraufteilung würden die Neugläubigen oft Diessenhofen ^ an-



führen . Wer aber in Zivilsachen Richter sei , das hätten auf der

Jahrrechnung zu Baden die Gesandten zu entscheiden . Trotzdem

würden die Neugläubigen immer wieder versuchen , auch in Zivil¬

sachen das Mehr zu umgehen , gleich wie sie es seit 1632 mit den

Religionsfragen getan hätten.

Was die Zürcher den Schwyzern im Artherhandel angetan , dürfe

nie vergessen werden . Um ähnliche Vorkommnisse zu vermeiden,

sei es notwendig , dass die reg . Orte als die wahren Richter ange

sehen würden . Anschliessend führt Zurlauben einige Beispiele an

u . a . den Glarnerbrief [ Tschudikrieg ] - , die darlegen sollen , das

bei Streitigkeiten das Mehr zu entscheiden habe . Deshalb möchten

die Neugläubigen aus den fünf [kath . ] Stimmen nur eine machen.

Vor allem Zürich könne es nicht lassen , die Verträge nach eige¬

ner Willkür auszulegen ; dies zeige auch der Wädenswiler Aufstand

[von 1646 ] , wo es bestehende Briefe einseitig annulliert habe.

Zum Schluss folgt ein fragmentarischer Auszug aus einem Vertra¬

ge - Artikel 11 , 15 , 16 - in dem Freiburg , Solothurn , Bern und
Basel erwähnt werden.

1) vgl . Knittel/Thurgau 253/254
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